
 
    

KANTON 
NIDWALDEN 

 
STAATSKANZLEI   

 

 
  
  

Regierungsgebäude 
6371 Stans  

Telefon 
041 / 618 79 02 

Fax 
041 / 618 79 11 

E-Mail 
staatskanzlei@nw.ch 

Internet 
www.nidwalden.ch 

08-27 revision veterinaergesetz.doc 
 

MEDIENINFORMATION 

Revision der Veterinär- und Lebensmittelgesetzgebung 

Im Rahmen der Totalrevision der Veterinärgesetzgebung wird die Tierseuchenkasse 
abgeschafft. Im Gegenzug leistet der Kanton keine Beiträge mehr an Viehversiche-
rungskassen. Zudem sollen ein neues Gesetz über die Lebensmittelsicherheit ge-
schaffen und die kantonale Tierschutzverordnung revidiert werden. 

Betreffend Totalrevision der Veterinärgesetzgebung hat der Regierungsrat Nidwalden ei-

nen Grundsatzentscheid gefällt. Die Tierseuchenkasse wird abgeschafft, der aktuelle Be-

stand in die Staatskasse übertragen. Die anfallenden Kosten werden in Zukunft direkt vom 

Kanton übernommen, wodurch die Effizienz der Finanzflüsse gesteigert wird. Der Vollzug 

wird somit neu ausschliesslich beim Laboratorium der Urkantone (LdU) bzw. bei der Auf-

sichtskommission des LdU liegen. 

Eine sinnvolle Ergänzung zu den staatlichen Leistungen bei Tierseuchen sind Viehversi-

cherungskassen. Das System der bedingt obligatorischen Kassen wird daher beibehalten. 

Aufgrund der Abschaffung der Tierseuchenkasse und dem damit einhergehenden Verzicht 

auf Tierhalterbeiträge leistet der Kanton aber künftig keine Beiträge mehr an die Viehversi-

cherungskassen. 

Gesetz für Lebensmittelsicherheit und kantonale Tierschutzverordnung 
Das Gesetz über das Veterinärwesen, die kantonale Tierseuchenverordnung und die kan-

tonale Lebensmittelverordnung sollen aufgehoben und in einem Gesetz für Lebensmittelsi-

cherheit zusammengefasst werden. In diesen Zusammenhang sollen auch die Bestim-

mungen zur Bekämpfung von Tierseuchen betrachtet und das Gesetz über die Kantonsbei-

träge an die Viehversicherung aktualisiert werden. Das Hundegesetz sowie die Hundever-

ordnung werden vorderhand belassen. 

Die kantonale Tierschutzverordnung soll revidiert werden, aber als eigenständige Einfüh-

rungsverordnung zur Bundesgesetzgebung über den Tierschutz weiter bestehen bleiben. 

Stans, 28. August 2008  
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